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Gemeinde Pullach i. Isartal den 26.03.2019 

 Bauverwaltung   
 Sachbearbeiterin: Frau Carolin David   

Beschlussvorlage 
Abt. 5/604/2019 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 09.04.2019 öffentlich 
 

Top Nr. 8  

 
Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsflächen und Nummerierung der 
Gebäude und Grundstücke in Pullach i. Isartal 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 - Satzungsentwurf 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die „Satzung über die Benennung der öffentlichen 
Verkehrsflächen und Nummerierung der Gebäude und Grundstücke in der Gemeinde 
Pullach i. Isartal (Straßennamen- und Hausnummernsatzung)“ entsprechend dem 
Entwurf der Verwaltung. 

 
2. Die Satzung ist ortüblich bekannt zu machen. 

 
 
 
 
Begründung: 
 
Hintergrund für den Erlass der „Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsflächen 
und Nummerierung der Gebäude und Grundstücke in der Gemeinde Pullach i. Isartal 
(Straßennamen- und Hausnummernsatzung)“ (Anlage 1) ist folgender: 
 
Das einheitliche Anbringen von Hausnummern und Straßenschildern erleichtert 
Rettungskräften, Gemeindemitarbeitern und sonstigen Dienstleistern/Besuchern das Auffinden 
des korrekten Ortes. 
An einigen Häusern im Gemeindegebiet wurde gar keine Hausnummer angebracht, oder diese 
ist nur sehr schwer zu sehen. Gut sichtbare, eindeutig erkennbare und bei allen Anwesen in 
etwa an der gleichen Stelle angebrachte Hausnummernschilder erleichtern bei einem Einsatz 
der Feuerwehr sowie den Rettungskräften die Örtlichkeit zu finden. Hierbei steht die Sicherheit 
im Vordergrund, da es bei Einsätzen um Minuten geht, kann eine deutlich erkennbar 
angebrachte Hausnummer lebensrettend sein. 
 
Nach Rücksprache mit den Rechtsanwälten Döring und Spieß kann die Satzung in dieser Form 
erlassen werden. 
Die Verwaltung empfiehlt daher, die Satzung zu erlassen, damit bei Neubauten die 
Hausnummern deutlich angebracht werden. Die Bürgerinnen und Bürger werden mit in Kraft 
treten der Satzung auf diese hingewiesen und besonders aus o.g. Gründen, auch für 
bestehende Gebäude, um die Beachtung und Umsetzung gebeten.  
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Die Abteilungen Bautechnik und Öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Feuerwehr 
Pullach befürwortet die Satzung ebenfalls in dieser Form. 
 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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